
 
 

  

mit den Gemeindeteilen Adelshofen, Gickelhausen, Haardt, Ruckertshofen, Großharbach, Neustett,   
Tauberscheckenbach, Tauberzell und den Mühlen Karrenmühle, Salznersmühle, Uhlenmühle und Hautschenmühle 

   Bekanntmachungen Nr. 2790 – 50 – 2024   
Kein amtliches Bekanntmachungsorgan im Sinne der Bekanntmachungsverordnung 

************************************************************************************************

GEMEINDE ADELSHOFEN 
AN DER ROMANTISCHEN STRAßE IM NATURPARK FRANKENHÖHE 

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, 

ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu, und e s ist an der Zeit, innezuhalten und auf die vergangenen 

Monate zurückzublicken. Das Jahr 2024 war für unsere Gemeinde ein Jahr voller Herausforderungen, 

aber auch voller schöner Momente, die uns als Gemeinschaft zusammengeschweißt haben. 

Die weltpolitische Lage bleibt herausfordernd. In Zeiten wie diesen ist es entscheidend, dass unsere 

Demokratie stark bleibt. Es ist wichtig, dass wir uns zu Wort melden.  

Die Liste der Herausforderungen, die uns betreffen, scheint endlos. Doch nur gemeinsam können wir 

diese meistern. Auch wir als kleine Gemeinde können unseren Teil dazu beitragen. 

Wir haben gemeinsam an vielen Projekten gearbeitet, die unsere Dörfer lebendiger und lebenswerter 

machen. Dies verdanken wir dem großartigen ehrenamtlichen Engagement vieler Bürgerinnen und 

Bürger, das Veranstaltungen wie das Gemeindefest, das Musikvereinsjubiläum, das Weinfest, die 

Kirchweihen und den Weihnachtsmarkt ermöglicht hat. 

Ob bei den zahlreichen Veranstaltungen, die durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher ermöglicht 

wurden, oder bei den Fortschritten in der Infrastruktur – es ist beeindruckend zu sehen, wie viel wir 

gemeinsam erreichen können. Ein herzlicher Dank auch an unsere Weinprinzessin Nina I. die unsere 

Gemeinde im kommenden Jahr bei zahllosen Veranstaltungen bestens vertreten wird. 

Die Arbeit im Gemeinderat war ebenfalls von Herausforderungen geprägt, doch wir haben bedeutende 

Fortschritte bei der Planung neuer Baugebiete, beim Kindergarten und der Entwicklung der 

Abwasserentsorgung erzielt. Besonders im Bereich der erneuerbaren Energien haben wir gemeinsam mit 

unseren Nachbargemeinden neue Wege beschritten, um zukunftsfähige Lösungen zu finden. 

Es ist wichtig, dass wir verantwortungsvoll handeln und realistisch einschätzen, was machbar ist. 

Gebührenerhöhungen bei der Abwasserbeseitigung sind leider unumgänglich. Dennoch liegt mir am 

Herzen, dass wir bei all unseren Entscheidungen stets ein friedliches Miteinander fördern. Denn unsere 

Gemeinde sind wir alle zusammen! 

Ich danke allen, die sich aktiv am Gemeindeleben beteiligen und ihren Beitrag leisten. Mein besonderer 

Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, den freiwilligen Helferinnen und Helfern, 

den Feuerwehren, den Vereinen, der Landjugend, den Musikgruppen und allen, die das Miteinander in 

unserer Gemeinde stärken. 

Abschließend hoffe ich, dass auf allen politischen Ebenen dieses Landes wieder Kontinuität und Ruhe 

einkehren. Das lange Hin und Her um die Beendigung der „Ampel“ hat unserer Demokratie geschadet. 

In Zeiten von innen- und außenpolitischen Krisenherden brauchen wir Stabilität und Vertrauen in unsere 

demokratischen Grundstrukturen.  

Die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine sowie die wirtschaftliche Rezession sind 

Herausforderungen, vor die unser Land gestellt wird. Ich hoffe sehr, dass wir nach dem 23. Februar 2025 

eine verlässliche Regierung bekommen und die Menschen in diesem Land wieder eine klare Perspektive 

aufgezeigt bekommen. Die kommende Wahl wird auch eine eindeutige Tendenz zeigen, in welche 

politische Richtung sich unser Land entwickeln wird. Diese und viele andere Fragen gilt es mit der 

nächsten Bundestagswahl zu beantworten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von 

Herzen ein gesundes, erfolgreiches und hoffnungsvolles Neues Jahr!                        

Herzliche Grüße, Ihr Johannes Schneider 
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Pfarramt Langensteinach 

An Silvester, 31.12. ist Gottesdienst um 18 Uhr in Großharbach zum Jahresschluss. 
 

Musikverein Großharbach 

Der Musikverein nimmt anlässlich des 40jährigen Bestehens des Musikzugs der FFW Wallhausen am 07.06.2025 an der 
Schifffahrt um 19.30 Uhr mit der MS Brombachsee auf dem Brombachsee teil. Das erwartet Sie an Bord: ‐ Ein 
unvergesslicher Abend auf dem Brombachsee ‐ Eine vierstündige stimmungsvolle Schifffahrt ‐ Ein reichhaltiges 

fränkisches Büffet ‐ Herzliche Gesellschaft ‐ Erstklassige Blasmusik. Ticketpreis ohne Getränke und Transfer zum Schiff 
75,‐ €. Der Musikverein wird einen Bus mieten, in dem Sie gegen eine Unkostenbeteiligung mitfahren können. 
Ticketvorbestellung unter 0170/2016475. Gerne per WhatsApp;  
 

 

 

 

Jagdgenossenschaft Adelshofen 

Das Rehessen der Jagdgenossenschaft Adelshofen findet am Samstag, dem 18. Januar 2025 um 19:30 Uhr im 
Gasthaus Gundel statt. Alle Jagdgenossen mit Ihren Ehefrauen oder einer anderen Begleitperson sind herzlich 
eingeladen. Roland Schmidt, Jagdvorsteher 
 

Rehessen der Jagdgenossenschaft Neustett 

Am Sonntag dem 05.01.2025 findet ab 20 Uhr das Rehessen 
der Jagdgenossenschaft Neustett im Gasthaus Grüner Baum 
statt. An alle Jagdgenossen und alle Neustetter Bürger ergeht 
herzliche Einladung. Elmar Finkenberger, Jagdvorsteher 
 
Selbstverteidigungskurs beim SC Adelshofen 

Der SC Adelshofen bietet im neuen Jahr einen 
Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen ab 10 Jahren 
an. Die Kursleitung wird Miodrag Vujnovic, Headcoach – 
Brazilian Jiu Jitsu aus Rothenburg, übernehmen. Er ist 
Braungurt im Brazilian Jiu Jitsu und betreibt seit 35 Jahren aktiv 
Kampfsport. Brazilian Jiu Jitsu ist eine Sportart, die den 
Schwerpunkt, ähnlich wie beim Judo, auf den Bodenkampf legt, 
dadurch wird es auch für körperlich schwächere Personen 
möglich sich gegen deutlich stärkere Gegner effektiv zu wehren. 
Der Kurs soll in 2-3 Einheiten mit einer Dauer von ca. 3 Stunden 
angeboten werden. Die erste Einheit findet am Montag, den 
20.01., die zweite am Montag, den 17.02., jeweils von 17:00 – 
20:00 Uhr in der Turnhalle in Oberscheckenbach statt. Ob eine 
dritte Kurseinheit angeboten wird, soll dann im Laufe des Kurses 
entschieden werden. Die genauen Kosten richten sich nach der 
Anzahl der Teilnehmer und werden baldmöglichst bekannt 
gegeben. Gerne können auch Nicht-Mitglieder des SC 
Adelshofen am Kurs teilnehmen. Bei Interesse bitten wir um 
Voranmeldung bei Manuela Scherer telefonisch unter 09865 
941368 oder per Mail an manu_bernd@freenet.de.  
 

SCHULANMELDUNG 

Im Schulsprengel der Grundschule Oberscheckenbach. Die Anmeldung der Schulanfänger aus dem Bereich der 
Grundschule Oberscheckenbach findet in der Schule statt am Mittwoch, den 12. März 2025 von 14:00 bis 16:00 Uhr statt. 

 

mailto:manu_bernd@freenet.de
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Der Landkreis Ansbach führt als freiwillige Leistungen den Pflege- und den Babybonus ein  

In seiner Sitzung vom 9. Dezember 2024 hat der Kreisausschuss eine Änderung des Verfahrens zur Unterstützung 
pflegebedürftiger Bürger sowie des Verfahrens zur Ausgabe von Gutscheinen für Neugeborene beschlossen.  
Damit entfällt künftig die Ausgabe von gebührenfreien Zusatzrestabfallsäcken durch die Gemeinde. Anstelle von 
gebührenfreien Zusatzrestabfallsäcken kann eine finanzielle Unterstützung bei häuslicher Pflege und für Neugeborene 
beantragt werden. Die Höhe des Pflege- und Babybonus entspricht dem Gegenwert von zehn Zusatzrestabfallsäcken 
(aktuell 52 €). Diese kann eingesetzt werden zum Erwerb von Zusatzrestabfallsäcken, für ein größeres Volumen des 
Restabfallbehälters oder zum Erwerb von Mehrwegwindeln.  

Pflegebonus 
Künftig wird pflegebedürftigen Bürgern in häuslicher Pflege auf Antrag eine finanzielle Unterstützung – Pflegebonus – 
gewährt. Der Pflegebonus kann zur Entsorgung des krankheits- und pflegebedingten Mehranfalls von Restabfall (Erwerb 
von Zusatzrestabfallsäcken oder höheres Restabfallbehältervolumen) oder zum Erwerb von Mehrwegwindeln genutzt 
werden. Die Höhe des Pflegebonus entspricht dem Gegenwert von zehn Zusatzrestabfallsäcken. Der Pflegebonus wird 
ab Pflegegrad 3 gewährt. Mit dem Antrag ist eine Kopie des Pflegegradbescheids und eine Bestätigung des Arztes bzw. 
Pflegedienstes über den krankheits- und pflegebedingten Mehranfall von Restabfall vorzulegen. Der Hauptwohnsitz des 
Pflegebedürftigen muss im Landkreis Ansbach liegen und das Objekt der gemeldeten Wohnadresse an die öffentliche 
Abfallentsorgung angeschlossen sein. Die Leistung kann nach zwölf Monaten erneut beantragt werden. 
Das neue Verfahren tritt ab April 2025 in Kraft. Für das erste Quartal 2025 können bereits genehmigte 
Zusatzrestabfallsäcke für häusliche Pflege noch bei der Gemeinde abgeholt werden. Bürger, die aktuell gebührenfreie 
Zusatzrestabfallsäcke für pflegebedürftige Personen erhalten, werden vom Landkreis Ansbach im Laufe des ersten 
Quartals angeschrieben und über die Änderung des Verfahrens informiert. Das Antragsformular wird bis Ende des ersten 
Quartals 2025 auf der Homepage des Landkreises Ansbach zur Verfügung stehen: www.landkreis-
ansbach.de/Themen/Abfallentsorgung/Service/   

Babybonus  
Künftig wird den Erziehungsberechtigten von Neugeborenen auf Antrag eine einmalige finanzielle Unterstützung – 
Babybonus – gewährt. Der Babybonus kann zur Entsorgung des Mehranfalls von Restabfall (Erwerb von 
Zusatzrestabfallsäcken oder höheres Restabfallbehältervolumen) oder zum Erwerb von Mehrwegwindeln genutzt werden. 
Die Höhe des Babybonus entspricht dem Gegenwert von zehn Zusatzrestabfallsäcken. Unterstützungsberechtigt sind 
Erziehungsberechtigte von Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Zudem muss der Hauptwohnsitz 
im Landkreis Ansbach liegen. Antragsberechtigt sind der oder die gesetzlichen Vertreter des Kleinkindes, in dessen 
Haushalt sich das Kind aufhält. Mit dem Antrag ist eine Kopie der Geburtsurkunde vorzulegen. Bei mehreren 
unterstützungsberechtigten Kindern ist für jedes Kind ein eigener Antrag zu stellen. 

Der bisherige Gutschein über zehn Zusatzrestabfallsäcke oder einen dementsprechenden Zuschuss zum Erwerb von 
Mehrwegwindeln wird durch den Babybonus ersetzt. Die bis 31. Dezember 2024 bereits ausgegebenen Gutscheine 
können ab dem 1. Januar 2025 nur noch über das Landratsamt eingelöst werden. Es erfolgt keine Ausgabe von 
Zusatzrestabfallsäcken mehr über die Gemeinden oder das Landratsamt. Stattdessen kann mit dem Gutschein der 
Babybonus beantragt werden. Mit dem Antrag auf Babybonus sind alte Gutscheine im Original vorzulegen, um doppelte 
Leistungen zu vermeiden. Die ausgegebenen Gutscheine behalten weiterhin die aufgedruckte Gültigkeit.  
Für Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren sind, kann der Babybonus ohne Vorlage eines Gutscheins beantragt 
werden. Das Antragsformular wird bis Ende Januar 2025 auf der Homepage des Landkreises Ansbach zur Verfügung 
stehen: www.landkreis-ansbach.de/Themen/Abfallentsorgung/Service/. Zusatzrestabfallsäcke können unabhängig vom 
Stand der Antragsbearbeitung schon jetzt bei den Gemeinden erworben werden. Auch eine Änderung des 
Restabfallbehälters ist bereits möglich.                                                          Ihre Abfallwirtschaft des Landkreises Ansbach 
 
Gemeinderat:   

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Dienstag 14.01.2025 um 20.00 Uhr im Rathaus statt. 
 

Wertstoffhof geschlossen: Am Samstag 28.12.2024 und 04.01.2025 bleibt der Wertstoffhof geschlossen. 

Dienststunden am Sonntag, 29.12.2024 von 19.00 Uhr – 20.00 Uhr 

Gemeinde Adelshofen, Dorfstraße 25, 91587 Adelshofen; Tel. 336 oder 588, Fax 659, 
Mobil 0172 8124175, privat 09865 94991;  www.adelshofen.de; e-mail: gemeinde@adelshofen.de 

 

 Adelshofen, Freitag 26.12.2024                                                                            Ihr Johannes Schneider, Bgm 

http://www.adelshofen.de/
mailto:gemeinde@adelshofen.de

